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17. Wahlperiode 10.10.2019

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

71. Sitzung (öffentlich)

10. Oktober 2019

Düsseldorf – Haus des Landtags

09:30 Uhr bis 09:40 Uhr

Vorsitz: Hans-Willi Körfges (SPD)

Protokoll: Gertrud Schröder-Djug

Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

1 Fünftes Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 3

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7547

Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen beschließt, am 18.11.2019 (14 Uhr bis maximal 20 Uhr)
eine Anhörung von Sachverständigen durchzuführen.
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2 Volksinitiative gemäß Artikel 67 der Landesverfassung: Eingang des
Antrags und der gesammelten Unterschriften der Volksinitiative mit
der Kurzbezeichnung „Straßenbaubeiträge abschaffen“ 4

Unterrichtungen
des Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/7482
Drucksache 17/7556

Der Ausschuss beschließt, die Anhörung der Vertrauens-
personen der Volksinitiative am 05.11.2019 (16 Uhr bis maximal
18:30 Uhr) durchzuführen.

* * *
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1 Fünftes Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7547

Vorsitzender Hans-Willi Körfges merkt an, der Gesetzentwurf sei am Vortag an den
AHKBW zur Federführung überwiesen worden. Die Mitberatung liege beim Haushalts-
und Finanzausschuss sowie beim Verkehrsausschuss. Heute werde das Beratungs-
verfahren festgelegt. Die Obleute hätten sich darauf verständigt, am 18.11.2019 von
14 Uhr bis maximal 20 Uhr eine Anhörung von Sachverständigen durchzuführen. Auch
hätten sich die Obleute darauf verständigt, dass die Anhörung als Livestream im Inter-
net übertragen werden solle.

Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
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